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40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

VStG §5 Abs1

VStG §9

Rechtssatz

Der Verwaltungsgerichtshof geht erkennbar davon aus, dass ein wirksames Kontrollsystem nicht durch eine

Einzelmaßnahme implementiert wird, sondern aus einer Zusammenschau einer Mehrzahl von Maßnahmen (wie etwa

Schulungen, Weisungen, systematische Überprüfungen auf den betro<enen Hierarchieebenen,

Sanktionsmechanismen, entsprechende Dokumentationen) resultiert.
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